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RS OGH 1966/12/5 Bkd58/66
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 05.12.1966

Norm

RAO §18 Abs1

Rechtssatz

Jeder Anwalt hat sich in der Regel für den nächsten Tag ein bestimmtes Arbeitsprogramm zurechtgelegt, an das er sich

nicht zuletzt auch im Interesse der hiedurch betro4enen Klienten halten muß. Es kann dem Armenanwalt daher nicht

zur Last gelegt werden, wenn er der armen Partei nicht sofort zur Verfügung steht.
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